
 

Late Payment Verordnung: Nicht das Kind mit dem Bade 

ausschütten! 

Berlin/Hamburg, 11.12.2023 

Das Vorhaben der EU-Kommission, Zahlungsziele für alle Verträge zwischen Unternehmen 

ausnahmslos auf 30 Tage festzusetzen, schießt deutlich über das Ziel hinaus und ist dringend 

zu stoppen. Diese Forderung erhebt DER AGRARHANDEL anlässlich der in Brüssel aktuell 

laufenden Überarbeitung der Verordnung über den Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr. Das 

berechtigte Ziel, die Zahlungsmoral zugunsten kleinerer und mittelständischer Unternehmen 

zu verbessern, wird dadurch nicht erreicht. Im Gegenteil würde eine generelle Verpflichtung, 

Rechnungen immer innerhalb von 30 Tagen zu begleichen, zu Liquiditätsengpässen und 

großen Verwerfungen in der Agrarwirtschaft und vielen anderen Branchen führen. DER 

AGRARHANDEL fordert, die geübte und bewährte Praxis im Agrarhandel zu erhalten, wonach 

häufig Betriebsmittelkäufe und Ernteverkäufe zum Vorteil beider Pa rteien ins Kontokorrent 

eingestellt und erst zu einem späteren Zeitpunkt abgerechnet werden. Auch für Unternehmen, 

die weltweit mit Agrarrohstoffen handeln und somit im internationalen Wettbewerb stehen, ist 

es keinesfalls akzeptabel, auch für Geschäfte außerhalb der EU eine 30tägige Zahlungsfrist zu 

vereinbaren. Die Überlegungen der Kommission gehen vollkommen an der Realität vorbei, 

wenn man sieht, dass insbesondere im außereuropäischen Ausland Zahlungsziele von bis zu 

90 Tagen (in Asien, Afrika und Mittlerer Osten) bzw. bis zu 120 Tagen (in Lateinamerika) die 

Regel statt die Ausnahme sind.  

Auf völliges Unverständnis bei den Agrarhandelsunternehmen stößt die ebenfalls vorgesehene 

Regelung, dass nicht einmal freiwillig auf entstandene Verzugszinsen verzichtet werden dürfte. 

Während in einem Insolvenzverfahren alle Gläubiger zu möglichen Zugeständnissen bewegt 

werden, darf ein in Schieflage geratener Vertragspartner nicht mehr mit dem Verzicht auf die 

Einziehung von Verzugszinsen unterstützt werden. Und zu allem Überfluss soll die Einhaltung 

all dieser Regelungen durch eine neu einzurichtende Behörde überprüft werden – ein völliger 

Fremdkörper im deutschen Zivilrecht und in Zeiten von erklärtermaßen beabsichtigtem 

Bürokratieabbau niemandem zu vermitteln.  

DER AGRARHANDEL und viele seiner Mitgliedsunternehmen wenden sich in diesen Tagen an 

die politischen Entscheidungsträger auf allen Ebenen, um darauf aufmerksam zu machen, dass 

die Pläne der EU-Kommission weitreichende negative Konsequenzen auf die Liquidit ät vieler 

Unternehmen und Landwirte hätten. Es gilt vielmehr unternehmerische Verhandlungsfreiheit 

und Flexibilität zu erhalten und kein weiteres Bürokratiemonster zu schaffen!  



 

 

DER AGRARHANDEL  

DER AGRARHANDEL ist die Interessenvertretung des Agrarhandels in Deutschland. Seine 

Mitgliedsunternehmen beliefern die Landwirtschaft mit Saatgut, Pflanzenschutz - und 

Düngemitteln sowie Futtermitteln. Sie erfassen bundesweit Agrarrohstoffe, wie Getreide und 

Ölsaaten, und vermarkten sie als Nahrungs- und Futtermittel im In- und Ausland. Auch zählen 

internationale Im- und Exporteure sowie Makler von Agrarerzeugnissen zu den Mitgliedern. 

DER AGRARHANDEL ging 2022 aus einer Verschmelzung des Bundesverbands 

Agrarhandel e.V. (BVA) und des Vereins der Getreidehändler der Hamburger Börse e.V. (VdG) 

hervor. Er unterhält Geschäftsstellen in Hamburg und Berlin.  
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